
Amtsblatt Nr. 37 vom 13. September 2007

Vorprüfung einer formulierten Verfassungsinitiative
Die Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft, nach Prüfung der am 6. September 2007 eingereichten
Unterschriftenliste zu einer kantonalen formulierten Verfassungsinitiative “Ja zu einfacheren Steuern im Baselbiet”,
verfügt:
1. Die am 6. September 2007 eingereichte Unterschriftenliste zu einer kantonalen, formulierten

Verfassungsinitiative “Ja zu einfacheren Steuern im Baselbiet” entspricht den Formerfordernissen von §
28 Absatz 2 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 und von § 69 GpR: Sie ist
als Verfassungsinitiative bezeichnet, sie enthält einen ausgearbeiteten Vorschlag, eine Rubrik für die
Gemeinde, in welcher die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen stimmberechtigt sind, und für das Datum
der Veröffentlichung des Initiativtextes im Amtsblatt, ferner Titel und Wortlaut der Initiative, eine
vorbehaltlose Rückzugsklausel, den Hinweis auf die Strafbarkeit der Fälschung des Ergebnisses der
Unterschriftensammlung sowie Namen und Adressen von mindestens sieben Urheberinnen und Urhebern
der Initiative.

2. Folgende Urheberinnen und Urheber der Verfassungsinitiative sind ermächtigt, die Verfassungsinitiative
mit einfachem Mehr vorbehaltlos zurückzuziehen:
(Präsident des Komitees) Michael Herrmann, Vizepräsident FDP Baselland, Breitiweg 4, 4460
Gelterkinden; (Vizepräsidentin des Komitees) Daniela Schneeberger, Landrätin, Langackerstr. 25, 4441
Thürnen; Fritz Britt, Grienackerstr. 6A, 4415 Lausen; Urs Duttweiler, Bergweg 53, 4450 Sissach;
Hanspeter Frey, Landrat, Bruggartenweg 10, 4123 Allschwil; Dominik Fricker, Geschäftsführer FDP BL,
Lerchenrainstr. 8, 4106 Therwil; Anton Fritschi, eLandrat, Bodenweg 28, 4144 Arlesheim; Hans Rudolf
Gysin, Nationalrat, Vogelmattstr. 20, 4133 Pratteln; Gilbert Hammel, Treuhänder, Pfrundmattweg 2, 4450
Sissach; Marianne Hollinger, Landrätin, Traugott Meyer-Str. 12, 4147 Aesch; Siro Imber, Landrat,
Burgfeldermattweg 15, 4123 Allschwil; René Kessler, Präsident Finanzkommission FDP BL, Am
Chäferberg 2, 4133 Pratteln; Paul Kurrus, eNationalrat, Im Rebberg 2, 4144 Arlesheim; Christine
Mangold, Präsidentin der FDP Landratsfraktion, Ochsengasse 1, 4460 Gelterkinden; Rolf Richterich,
Landrat, Bahnhofstr. 2, 4242 Laufen; Werner Rufi, Landrat, Schmiedengasse 7, 4104 Oberwil; Franz
Saladin, Bereichsleiter Wirtschaftspolitik HKBB, Hofackerweg 2, 4202 Duggingen; Patrick Schäfli,
Landrat, Gempenstr. 51, 4133 Pratteln; Thomas Schulte, Landrat, Allschwilerstr. 33, 4104 Oberwil; Urs
Steiner, Präsident Liga Baselbieter Steuerzahler, Sonnenweg 20, 4242 Laufen; Petra Studer, Stadträtin,
Rennimattstrasse 57, 4242 Laufen; Peter Tobler, Präsident FDP Baselland, Habsmattweg 9, 4153
Reinach; Andreas Zbinden, Treuhänder, Sichternstr. 29, 4410 Liestal

3. Der Titel der formulierten Verfassungsinitiative “Ja zu einfacheren Steuern im Baselbiet” entspricht den
Erfordernissen des § 68 Absatz 2 GpR.

4. Gegen diese Verfügung kann gestützt auf die §§ 88 Absatz 1 Buchstabe c und 90 Absatz 1 GpR innert 3
Tagen seit der Mitteilung schriftlich und begründet beim Verfassungsgericht Beschwerde erhoben werden.
Diese Beschwerdebefugnis steht nur der Mehrheit des Initiativkomitees zu.

5. Mitteilung an: Michael Hermann, Breitiweg 4, 4460 Gelterkinden
Landeskanzlei

Die Initiative hat folgenden Wortlaut:
Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen stellen, gestützt auf § 28 Absätze
1 und 2 der kantonalen Verfassung, das folgende formulierte Begehren:
I. Die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 wird wie folgt geändert:
§133a Einfaches, leicht verständliches und nachvollziehbares Steuergesetz
 Das Steuergesetz ist einfach, leicht verständlich und nachvollziehbar auszugestalten. Das Ausfüllen der1

Steuererklärung erfordert wenig Zeit und ihre Überprüfung wenig Kontrollaufwand.
 Die Kantonsbehörden setzen sich für eine Vereinfachung der Bundesgesetzgebung2

im Sinne von Absatz 1 ein. Insbesondere wird mittels einer Standesinitiative nach Art. 160 Abs. 1 der
Bundesverfassung verlangt, die eidgenössische Steuergesetzgebung und allfällige Verfassungsartikel so
anzupassen, dass die Besteuerung von natürlichen Personen grundlegend vereinfacht werden kann. Dabei sollen
Bund, Kantone und Gemeinden bei der Einkommensbesteuerung wenige Einheitstarife und Pauschalabzüge
einführen sowie die heutige Vermögens- und Vermögensertragsbesteuerung durch die Besteuerung einer
Soll-Kapitalrendite ersetzen.
II. Inkrafttreten:
Die Änderung tritt am Tage nach der Volksabstimmung in Kraft.
Datum der Publikation im Amtsblatt: 13. September 2007
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